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Neue Entwicklungen der kirchlichen Eigentumslehre

Der Wıener Soziologe und leidenschaftliche „Linkskatholik“ August Marıa Knoll
vertirat 1962 die These, die Kirche besitze 1im Grunde keine eigenständige Sozial-
lehre: W as siıch „kırchliche Soziallehre“ Berufung auf die soz1alen Enzykliken
20BE Q se1 vielmehr „eIn soz1aler Bildbericht VO  3 gestern und heute“, also eın Spiegel-
bıld dessen, W 45 sıch außerhalb der Kırche un ohne S1e vollzieht, allerdings Au
un zurechtgeschnitten durch die Moral“ Jede Sozilalenzyklika der Kırche, ehe S1e
noch 1im Vatıkan überlegt und entworten wiırd, onne ‚daher VO  w} vornherein be-
stimmt un: berechnet werden VO  3 jedem Kenner der ‚kirchlichen Soziallehre‘,
der Glaubens- und Sıttenlehre der Kirche, W1e auch der jeweiligen Struktur VO  w

Gesellschaft un Wirtschaft un nıcht zuletzt der hierin eingebetteten iınanzkam-
INEeETrN der Kirche“ So behauptete Knoll, habe schon Jahre VOTr ıhrem Erschei-
1CN die wesentlichen Grundzüge der Enzyklika „Mater er Magıistra“ VO Maı
1961 1n seinen Vorlesungen vorausgesagt, ohne diesen Aufriß allerdings im Druck Ver-

öffentlicht haben Um seıine These VO  e der sozl1ologıschen Vorausberechenbarkeit
kirchlicher Sozialverlautbarungen beweisen, gab Knoll 1MmM Jahre 1962 1ine Vor-
schau auf 1ne Jubiläumsenzyklika „UOctogesimo Anno®,; die ZU Maı 1971 Ver-

öftentlicht werden würde und 1n der nach Knoll eın kräftiger Linksruck 1m kirchli-
chen Sozialdenken sel, den 1im einzelnen beschrieb.

icht wenıge Katholiken sınd der kirchlichen Sozijallehre gegenüber ähnlich erI-

viert eingestellt und sehen darin nıcht sehr „einen ıntegralen Bestandteil der kirch-
lıchen Lehre VO Menschen“ 3 als vielmehr den Versuch der Kırche, auch im politıi-
schen und soz1alen Bereich Einflufß auszuüben. Bezüglıch der Eigentumslehre würden
einzelne vielleicht Knoll NUur 1n dem einen Punkte unrecht geben, dafß den „Links-
ruck“ der Kirche EerTst für das Jahr 1971 vorausgesagt hat, während die wesentlichen
Grundgedanken seiıner prophezeiten Jubiläumsenzyklika „Octogesimo Anno schon
im Jahr 1967 in „Populorum Progressio“ veröftentlicht worden selen. Ganz ausdrück-
lıch wurde der Verdacht einer Abhängigkeit der kırchlichen Soziallehre VO  3 den poli-
tischen Zeitbedingungen gerade für diese Enzykliıka geäiußert*. Nach dem Tod Pıus IL

August Knoll, Katholische Kiırche un scholastisches Naturrecht (Wıen 63
P  “ Ebd 61 50 „Mater et Magistra“ MM) E  N
Ä Joachim Schilling 1n einem Artıiıkel 1n „Christ un: Welt“ VO Aprıil 1967 der Überschri#

„Gezielte Propaganda“: Diese Enzyklıka se1l „1N präzıser Kalkulation darauf gerichtet, 1m ewußtsein
breiter Massen soz1al gefährdeter un 1n Entwicklung befindlicher Länder den Eindruck ZETISIFEUCNH,
daß die katholische Kirche unzertrennliche Alliierte un! Busenfreundin VO  =) Kapiıtalısmus, Imperialismus
und Kolonialismus se1  48
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scheint für viele nıcht 1Ur 1m Quirinal, sondern auch 1m Vatikan ine „Apertura
sinıstra“ erfolgt se1in.

Ist dieser Eindruck berechtigt? ıbt „NEUC Entwicklungen 1n der kirchlichen Eıgen-
tumslehre“? Worın bestehen sS1e und w1ıe lassen s1ie sıch erklären? Lifßrt sıch nıcht eiIn-
wenden, da{fß die kirchliche Auffassung VO Eıgentum, insotern sıch dabei echte
christliche Lehre handelt, siıch ıcht MIt dem Wechsel zeitbedingter Konstellationen
äandern kann?5 Was der geschichtlichen Wandlung unterworfen 1St, dürfte demnach
nıcht ZUr verbindlichen kirchlichen Lehre 1m eigentlichen Sınne gehört haben Wo Sind
aber dann die Grenzen? Wıiıe „verläfßlıich“ 1St die katholische Soziallehre, wWwenn s1e in
einer fundamentalen rage WwW1e der des Eıgentums „NCUC Entwicklungen“ zuläßt?

Das Selbstverständnis der kıirchlichen Soziallehre

Es kann 1er nıcht 1n voller Breıte entwickelt werden, Ww1e€e sıch die kıirchliche Sozial-
lehre selbst versteht. S1e wırd begriffen als e1n 'Teıl der Siıttenlehre, aber nıcht in erster

Lıinıie bezüglich der sıttlıchen Verpflichtungen des einzelnen Menschen 1n seinem Ver-
hältnis (30t7 un: dem Nächsten, sondern als 1ne Ethik der Ordnungen, die in der
menschlichen Natur, WI1e S1e VO  3 Jesus Christus erlöst iSt; grundgelegt und dem Men-
schen verwirklichen aufgegeben Sind. Als Teijl der Moral etrifit s1e also nıcht Fra-
SCH „technischer“ Art, mMi1t denen siıch eLwa2 die Einzelwissenschaften der National-
Sökonomie oder der Politologie beschäftigen, wofür die Kirche weder über die yeEe1S-

Mittel verfügt noch iıne Sendung erhalten hat®, sondern LUr insofern soziale
Fragen auf das Sıttengesetz ezug haben Andererseits 1St nıcht das iındividuelle S1tt-
ıche Handeln ınnerhalb eınes gegebenen sozialen Rahmens Gegenstand der ırchlichen
Sozıiallehre, sondern eben dieser sozjale Rahmen selbst.

Daraus wiırd schon klar, daß 1ne kıirchliche Eigentumslehre sıch ıcht einfach durch
1ine unmittelbare Berufung auf die Heilige Schrift begründen läßt, etwa2 auf das siebte
Gebot des Dekalogs mit seinem Verbot des Diebstahls, das selbstverständlich ine
Eigentumsordnung7Es ließe sich nämlich einwenden: hne Zweitel 1St eın
Diebstahl dort eın sittliıcher Versto(ß, 1ne Privateigentumsordnung besteht, die
Menschen also ausschliefßliche Rechte geltend machen können über ihr Eıgentum, w1egu m Man n A a E @ das 1im Alten TLestament der Fall Wal, über „Haus, Weıib, Knecht, Magd, Rınd, FEsel
usw.” Damıt ISt diese Privateigentumsordnung cselber aber noch nıcht unbedingt als
richtig und für alle Zeıten gültig erwiesen; WIr betrachten heute die Ehetrau nıcht
mehr als das „Eigentum“ des Ehemannes, un: ıne Ordnung, in der Knechte und
Mägde als Sklaven dem Herrn gehören ähnlıch wı1ıe ind un Esel;, wiıird heute mMi1t
Recht als unsittlich abgelehnt.

Vgl 218 1€ Soziallehre, dıe die katholische Kirche überliefert und verkündet, bleibt hne
Z weitfel £ür alle Zeıten 1n Geltung.“

6  6 Vgl „Quadragesimo Anno“* QA) 41 Vgl. Ex. 2 $ ur Dt D 21
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Die kirchliche Soziallehre sucht vielmehr 1n einer geschichtlichen Epoche, in der der
Rahmen menschlichen Zusammenlebens selber immer stärker der Wandelbarkeit und
damıt der sittlichen Gestaltbarkeit des Menschen unterliegt, Prinzıiıpien ZUT Gestaltung
dieser soz1alen Ordnung gewınnen VO  x einem Bild des Menschen her, Ww1e Aaus

Offenbarung und Vernunfteinsicht dem Menschen erkennbar 1St Dafß dabeji ıne
Wandelbarkeit un einen echten Erkenntnisfortschritt geben kann, zeigt das schon
angeführte Beispiel der Sklaverei; die dem Menschen der Antike als Selbst-
verständliches und Notwendiges erschien, dafß auch die Kirche sıch lange eit hindurch
nıcht krıtisch mi1t ıhr auseinandergesetzt hat®

Es kann hier auch nıcht niäher auf die Frage nach der Verbindlichkeit der kirchlichen
Sozijallehre eingegangen werden, also auf die Autorität des SO „authentischen Lehr-
amts“, das einerseılts keine Untehlbarkeit für sıch 1n AÄnspruch nımmt, also grundsätz-
lich auch einmal ırren kann, aber dennoch VO Gläubigen iıne innere Zustimmung
verlangt Je ach dem 1mM einzelnen näher umgrenzenden Verpflichtungsgrad, mıiıt
dem die Kirche ine bestimmte Lehre vortragt?®. Dazu haben die deutschen Bischöfe 1n
einem Schreiben VO Herbst 1967 Stellung SCHOMMEN ; „Zur Wahrung der eigentli-
chen und etzten Glaubenssubstanz mu{l die Kirche, selbst autf die Gefahr eınes Irr-
tuUums 1m einzelnen hın, Lehrweisungen aussprechen, die einen estimmten Verbindlich-
keitsgrad haben und doch, weij] keine Glaubensdefinition, iıne ZeW1sse Vorläufigkeit
bıs ZUuUr Möglichkeit des YTrtums sich tragen. Anders ann s1e ihren Glauben als be-
stimmende Wirklichkeit des Lebens Sar nıcht verkündigen, auslegen und aut die Je
NECeUeE Sıtuation des Menschen anwenden. In einem solchen Fall steht der einzelne Christ
zunächst einmal der Kırche 1n einer analogen e1ise gegenüber, w 1e eın Mensch, der
sıch verpflichtet weiß, die Entscheidung eines Fachmannes anzunehmen, auch WEeNnN

weılß, daß diese nıcht unfehlbar ISt. Die Autorität des authentischen Lehramts be-
ruht auf der überlegenen Einsicht 1n die sıttlıche VWahrheit, die der Kırche auf Grund
des iıhr verheißenen Beıistands des Heılıgen Geıistes ZUr Wahrung des Oftenbarungs-
ylaubens zukommt. Sıe 1St darın eher VOor Irrtum geschützt als die reine Vernunft-
erkenntnis des einzelnen, auch wenn S1e nıcht mMi1t dem Anspruch auf Unfehlbarkeit
spricht.

Die tradıtionelle kirchliche E1gentumslehre
Um die uen Entwicklungen als solche verständlich machen, 1St unumgang-

lıch, die tradıitionelle katholische Eıgentumslehre Ürz rekapitulieren. S1e beruht
auf Wwe1l Grundgedanken, die sıch schon bei Thomas VO  ; quın finden11:

Zahlreiche Stellen cht 1L1UI 1m Alten, sondern auch 1mM Neuen Testament nehmen die Sklaverei als
Selbstverständliches hın, Philem.; Kor. 7! 20 fi E} Eph 6, ff. : Kol 37 DD fl E} Lım 6, 1’

Tıt Z Petr. 2’ 18
Hıerzu vgl Bruno Schüller, Bemerkungen ZUTr authentischen Verkündigung des kirchliche: Lehr-

AINTECS, 1n Theologie und Philosophie 497 (1967) 34—-51
Schreiben der deutschen Bischötfe alle, die VO:' der Kırche miıt der Glaubensverkündigung beaut

4 sınd, VO 22 dept. 1967 (Irier Nr. 18 11 I1 H. 6 9 und
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„Gott hat die Erde miıt allem, W as sie enthält, ZU Nutzen aller Menschen und
Völker bestimmt.“

Zum geordneten Gebrauch der materiellen Güter 15t ine Privateigentumsord-
NUunNng erforderlich, in der die Verfügungsgewalt en  ber die konkreten Einzeldinge be-
stiımmten Menschen übertragen IStTt.

Die These folgt einerseits AausSs der Angewiesenheıit des Menschen auf die mate-
riellen Dınge und seiner Fähigkeit, S1e gebrauchen und nıcht 6NS5g w1e das Tıer
verbrauchen, andererseits aus ihrer Geeignetheit, diese menschlichen Bedürtnisse
befriedigen. Der Mensch 1ST kraft seiner Geistnatur Herr über die Schöpfung. Dies iISt
nach Thomas eın Satz des absoluten Naturrechts, weil sıch unmittelbar AUuSs der Leib-
Geistnatur des Menschen ergıbt un nıcht tWwa 1L1UT Aaus eıner estimmten hıstorischen
Sıtuation folgt Er oilt aber LLUTr Sanz allgemein: Die iußeren Güter sınd nıcht VO  w
vornherein bestimmten Menschen zugeordnet und gegeben, W 1€e eLtwa2 eın Mensch —

bedingtes Recht auf seinen Leib und dessen Unversehrtheit besitzt. Der Mensch als
Gattungswesen, die BESAMTLE Menschheitsfamilie, so]] die Erde besitzen, und WAar

S daß „diese geschaftenen Güter 1in einem bıllıgen Verhältnis allen ZUSTatiten kom-
men  «“ L Damıt alleıin ISTt über die Möglichkeit eıiner privatwiırtschaftlichen oder kom-
munistischen Eıgentumsordnung noch nıchts entschieden.

Dıie Zzweıte These aber beinhaltet, daß 1Ur 1ıne Privateigentumsordnung dieses Ziel
der friedlichen Nutzung der Erdengüter gzewährleistet. Die Gründe, die dafür 1mM An-
schluß Thomas geltend yemacht werden, lassen sıch auf drei Hauptargumente -
rückführen14:

a) Selbständigkeit und Eigenverantwortung des Menschen. Um die Arbeitsanstren-
SunNng auf sıch nehmen, mu{ß der Mensch hoffen können, auch die Frucht der Arbeit
für sıch und seine Famılie verwenden können. Fehlt dieser Ansporn, folgt entweder
Trägheit und mangelnde Inıtiative, oder mu{ß mi1t Arbeitszwang und Antreiber-
methoden nachgeholfen werden.

Aufgliederung un Abgrenzung der Zuständigkeiten. Gütergemeinschaft führt
Unordnung und Unfrieden. Es muß klargestellt se1n, wer für welche Bereiche inner-
halb der Wirtschaft dıe Verantwortung tragt

Sıcherung der Würde un Freiheit des Menschen. Dieses Argument, das be] Tho-
1iN4das VO Aquın 11UTr angedeutet 1STt („Die friedliche Verfassung der Menschen bleibt
besser gewahrt, WenNnn jeder mMi1t seiner eigenen Sache zufrieden ISt, während be] gemeın-

Besitz leicht Streıtereien ausbrechen“), wırd für die moderne Welt besonders
VO  — Pıus XII nachdrücklich betont. In eıner kommunistischen Ordnung verliert der
einzelne nıcht LLUTr seıine wirtschaftliche, sondern auch se1ne soz1ıale und sıttlıche Selb-
ständigkeit un wırd abhängig VO Kollektiv, 1n dessen Leitung sich alle Macht, die
wirtschaftliche, polıtische, milıtärische, polızeiliche, propagandıstische un soz1alpoliti-
sche zusammenballt.

Vgl Konzilskonstitution „Gaudıum et Spes“ (GS) 69 13 Ebd.
Vgl Joseph Höftner, Art. Eıgentum IIL, 1n ! Staatslexikon öIl, 1066—/2
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Wıe schon oft emerkt worden iSt, hat Thomas VO  } Aquın trotzdem das Privat-
eigentumsrecht nıcht als eın Naturrecht 1m Sınn angesehen, sondern das
so$s 1US gentium gerechnet, also die Rechtsbestimmungen, die durch Vernunft-
überlegungen dem eigentlichen Naturrecht hinzugefügt werden und be] allen Völkern
in Übung sind. Es äßt siıch nıcht mMi1t etzter Stringenz beweıisen, dafß eın gemeinsames
Verfügen über die materiellen Güter absolut undurchführbar iIsSt. Eınen solchen (3
meinbesitz treften WIr beispielsweise in den Klöstern A, un auch ine paradiesische
Ordnung dieser Art wurde VO den Kırchenvätern immer für möglıch gehalten. Es
siınd gewissermaßen mehr praktische, Aaus der Erfahrung CWONNCILIC Gründe, die ine
kommunistische Ordnung ausschließen. Waären dıe Menschen dazu bringen, sıch tür
dıe Belange der Gemeinschaft MIit demselben Eiter einzusetzen, mi1ıt dem sı1e iıhre e1ge-
nen Interessen verfolgen, ware nıcht befürchten, da{fß s1e die Lasten vermeıden un
NUur hre eigenen Vorteile suchen würden, dann ließe sıch kein Denkwiderspruch 1n
einem kommunistisch geordneten Wirtschaftssystem aufweisen — aber all das siınd wirk-
lichkeitsfremde Spekulationen, die nıcht mi1t den Menschen rechnen, w1e WIr S1e AaUus

der täglıchen Erfahrung kennen.
Die kırchliche Soziallehre kann sich nıcht NUr auf dieser höchsten Abstraktionsebene

bewegen. S1ie mu{fß auch iıne Antwort geben suchen auf Zeitprobleme. In der Eıgen-
tumsfrage hat s1e das in den Enzykliken „Rerum Novarum“ und „Quadragesimo
Anno N, indem sıe gegenüber dem marxıstischen Sozialısmus die Privateigentums-
ordnung als in der Natur des Menschen begründet verteidigt hat Eıne Übertragung
der Eigentumsrechte VO den einzelnen autf den Staat stellt keine Lösung der soz1alen
rage dar S1e tührt den Ausgleıch der Vermögensunterschiede NUIX dadurch herbei, dafß
S1E allen 1in gleicher Weise dıe Eigentumsrechte nımmt un auf die staatlıchen Entschei-
dungsträger verlagert.

Gleichzeitig betonte die Kirche aber immer wieder nachdrücklich, daß sS1e deshalb
nıcht die bestehenden Eigentumsverhältnisse als richtig ansehe un: Reformen für über-
füssig halte oder jede Art VO Enteignung ablehne. Der Sache nach steht die Forde-
LU115 „Eigentum für alle  C6 schon in „Rerum Novarum“ m1t der ausdrücklichen Be-
gründung, daß die schrofte Spaltung der Gesellschaft iın WEe1 Klassen, die Eıgentümer
der Produktionsmittel un die besitzlosen Arbeiter, überwunden werden musse; denn

ol] gerade Ziel der Privateigentumsordnung se1n, allen ıne ménschenwürdige
Nutzung der Erdengüter ermöglichen16®,

15 35 Vgl auch 61
Diese Forderung wird wieder aufgenommen VO' 66 Es sollen „ernsthafte Anstrengungen

IET werden, die übergrofßen un noch weıter zunehmenden Ungleichheiten der WIrt-
schaftlichen Lage und die damıt and in and gehende politische un oziale Diskriminierung möglichst
rasch abzubauen“ Heute verfügen WIr zudem über gewaltıge technische un ökonomische Mittel,
derartige Gleichgewichtsstörungen überwınden (GS 63) Selbstverständlich ann N siıch dabei iıcht
darum andeln, alle sozıalen und wirtschaftlichen Unterschiede einzuebnen, sondern 1NUT die „übergrofßen“
und menschlıch ungerechtfertigten Ungleichheiten. Außerdem mMu einer drohenden Verschärfung der
S5ituation vorgebeugt werden. Vgl auch 11314145
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Die breite Darlegung der tradıtionellen KEıgentumslehre WAar notwendig, weil e1n-
zelne Stellen 1n den Jüngsten kirchlichen Dokumenten Unrecht als „NECUC Entwick-
lung der kirchlichen Eigentumslehre“ interpretiert worden sind. So hat INan Anstoß
SCHOMUMECN einer Stelle 1n „Populorum Progressio0“ : Das Privateigentum 1St. ur
nıemand eın unbedingtes und unumschränktes Recht Nıemand 1St berechtigt, seiınen
Überfluß ausschliefßlich tür sıch gebrauchen, WwWenn anderen das Notwendigste
fehlt.“ Es dürfte klar geworden se1N, dafß diese Auffassung Sdnz 1ın der Linie der
tradıtionellen Lehre steht. Die Kirche hat das Eıgentum nıe VO  e einem individualisti-
schen Ansatz her als eın zunächst dem einzelnen zukommendes absolutes echt VCI-

teidigt, das dann noch durch i1ne „soz1ıale Hypothek“ eingeschränkt werden kann,
sondern VO  3 eiınem Verständnis des Menschen als Individual- und Sozialwesen her
Wo ine estimmte Eigentumsordnung dazu führt, da{fß 11UT weni1ge über die Güter VOTI-

fügen, darf und mu{ S1e umgestaltet werden auch Zuhilfenahme staatlıcher
Zwangsmaßnahmen!8.

„Populorum Progressio“ erwähnt 1n diesem Zusammenhang, da{flß das Gememwohl
Umständen auch ıne Enteignung verlangen kann, WENN eın Besıitz SCch sSe1-

1CT Größe, seiner geringen oder unterlassenen Nutzung, SCHh des Elends, das die
Bevölkerung durch ıhn erfährt, SCh eilines beträchtlichen Schadens, den die Interessen
des Landes erleiden, dem Gemeinmwohl hemmend 1mM Wege steht“ 1 Damıt wiıird aber
wiederum nıchts umstürzend Neues DSESAHT. uch gehen die diesbezüglichen kirchlichen
AÄußerungen nıcht über das hinaus, W as beispielsweise auch 1mM Grundgesetz der Bun-
desrepublik Möglichkeiten ZUTE Enteignung vorgesehen 1sSt“  2  0 Das echt auf ıne Ent-
schädigung bei Enteignung wird ausdrücklich anerkannt21.

Neue Tendenzen 1n der kirchlichen Eıgentumslehre

Dennoch sind NEeEUeEe Entwicklungen nıcht verkennen. Die soz1alen Verlautbarun-
sCHh der Kırche tragen se1ıt dem 'Tod Pıus D: ine verschiedene Akzentsetzung.

Zunächst fällt eın mehr methodischer Unterschied auf. Er aßt sıch deutlich ‚—
chen den Überschriften zweıer Enzykliken: „Quadragesimo Anno  « hatte ZU: Ge-
genstand Je gyesellschaftliche Ordnung, ıhre Wiederherstellung und ihre Vollendung
nach dem Heıilsplan der Frohbotschaft“ e Die Kirche erhob damıt den AÄnspruch, nach
dem Heilsplan der Frohbotschaft Prinzıpien vorzulegen, VO  w} denen her die gesell-
schaftliche Ordnung wiederhergestellt und vollendet werden könnte. Demgegenüber
behandelt „Mater et Magıstra“ entsprechend ihrer wesentlich vorsichtiger tormulierten
Überschrift „dıe Jüngsten Entwicklungen des vesellschaftlichen Lebens und se1ine Gestal-
tung im Sınne der christlichen Lehre“ 2 Hıer beobachtet die Kırche also ZEWI1SSE Ent-

„Populorum Progressio0“ (PP) 25 18 Vgl 49
20 Vgl Art. 14 nd Art. 15

21 G5 /1 Abschn QA, Überschrif. M'  r Überschrif.
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wicklungen des modernen Gesellschaftslebens, die S1e nıcht eindeutig auf theologische
oder philosophische Prinzıpien zurückführen kann, sondern einfach innehmen muß.
Sie stellt ine Tatsachenanalyse den Anfang und xibt dann Weıisungen, w 1e
den veränderten Zeitumständen die Christen die posıtıven Auswirkungen der
Entwicklungen {ördern, den darın liegenden Getahren begegnen und einen Beıitrag
ZUF besseren Gestaltung des soz1alen Lebens eisten können.

Dabej finden diese modernen Veränderungen, insbesondere die Dynamik des Wırt-
schaftslebens, 1M SanzZeCh 1m Vergleich früheren kırchlichen Dokumenten ine recht
optimistische Bewertung. Das treben nach wiırtschaftlichem Fortschritt wiıird als be-
rechtigt anerkannt, nıcht LLULF: weıl ine wachsende Menschenzahl MIt Gütern VeOI-

SOrgScCN 1St, sondern auch weıl den immer höheren Ansprüchen der Menschen Genüge
werden mu24 Es 1St davon die Rede, daß der Mensch, MIt Eıinsicht un: Wi;illen

begabt, tür seiınen Fortschritt ebenso verantwortlich se1 W1e für seiın ew1ges Heıil25,
wobel allerdings das Streben nach Besitz selbstverständlich dem gesamtmenschlichen
Wachstum untergeordnet leiben mu{$26 Die Kirche 1St sich bewußt, Begınn eıner

Epoche der Menschheitsgeschichte stehen, in der tiefgreifende und rasche Ver-
äinderungen Schritt Schritt aut die NZ' Welt übergreifen?7,

Manche Entwicklungen in der modernen Wirtschaft siınd gerade für die Eıgen-
tumsfrage VO  =) Bedeutung. Wenn 1n „Rerum Novarum“ und iın gew1issem Sınn noch in
„Quadragesimo Anno VO Eigentumsrecht die ede WAar, stand als Leitvorstellung
die Verfügung über Grund und Boden und über die Produktionsmittel eines kleineren
oder mittleren Betriebs VOT Augen, 1n dem der Eıgentümer zugleich „Unternehmer“
1m Sınn dessen WAar, der die Verfügungsgewalt unmiıttelbar oder durch leitende Tätıg-
keit ausübt. Für diesen Bereich leiben die alten Argumente ZUgunsten des Privateigen-
LUmMS auch weiıterhin unverändert 1in Geltung.

Heute beherrscht aber das Grofßunternehmen, insbesondere 1in der orm der Aktien-
gesellschaft mı1t breit gestreutem Kapıtal, das Bild der Wirtschaft. Die Funktionen
einerseits der Kapitaleigner, andererseits der Manager, die 1m juristischen Sınn An-
gestellte sind, aber die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Unternehmenseigentum
ausüben, werden ımmer stärker voneinander getrennt“S; Auf die gyroßen Vermögens-
komplexe einer verschachtelten Aktiengesellschaft lassen sıch aber die alten E1gentums-
begriffe nıcht mehr ohne Korrekturen anwenden. Die traditionellen Eıgentumsargu-
neNTeEe verlieren damıiıt für diesen Bereich Bedeutung, etw2 die Überlegungen, dafß
der Mensch miıt seinem persönlıchen Eıgentum sorgfältiger umgeht als mMIt remdem
oder dafß über die Frucht der eigenen Arbeitsanstrengungen selber verfügen kön-
Lien musse.

Darum stellt die Konzilskonstitution „Gaudıum et Spes“ bei den Erwägungen über
das Verhältnis VO Kapıtal (Eigentum) und Arbeit den Grundsatz den Anfang,
da{fß die 1n der Gütererzeugung, der Güterverteilung und ın den Dienstleistungsgewer-
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ben geleistete Arbeit den Vorrang verdient VOTL allen anderen Faktoren des wirtschaft-
lıchen Lebens, weıl diese LUTL werkzeuglicher Art sınd, Arbeit aber unmittelbar Aus-
{luß der Person 1St Dies oalt auch für den Fall; da{fß die Arbeit 1Ur 1m Lohnarbeitsver-
hältnıs ausgeübt wırd?29.

Dieser Vorrangstellung der Arbeit, WOZU selbstverständlich auch die dispositive
Tätigkeit der leitenden Angestellten zählen 1St, MU: auch 1n der Gestaltung des
Produktionsprozesses selber Rechnung werden entsprechend dem allgemeinen
Grundsatz: „Die Ordnung der Dinge MU der Ordnung der Personen dienstbar SC-
macht werden.“ Das produktive usammenwirken der arbeitenden Menschen voll-’\ zieht sıch aber 1n den Unternehmen und Betrieben. Darum stellt „Mater GE Magıstra“
die Forderung auf, das Unternehmen colle eıner echten menschlichen Gemeinschaft
werden: VO'  e} dieser Zielvorstellung her seien die wechselseitigen Beziehungen der Be-
teiligten be] aller Verschiedenheit ıhrer Aufgaben und Pflichten bestimmen?1. Des-
halb sollten die Arbeiter der Gestaltung der Angelegenheiten iıhres Unternehmens
aktıv beteiligt werden: nıcht allein der Kapitalgeber, der oftmals dem Unternehmen
recht ferne steht, solle über das Schicksal des Unternehmens entscheiden können.

Aus derartigen Wandlungen der tatsächlichen Verhältnisse 1St der Wandel der
Akzentsetzung ın kırchlichen Dokumenten bezüglich der Mitbestimmungsfrage Ver-

f}
stehen. Jle Fachleute sınd sıch heute ohl darüber e1in1g, dafß weder „Mater er Magı-
Stra  “ noch die Konzilskonstitution „Gaudıum et Spes“ die in Deutschland 1im ugen-
blick heftig diskutierte Frage nach einer Erweıterung der Montan-Mitbestimmung
auf alle größeren Unternehmen in eindeutiger Weıse entschieden haben Man darft VO  3

der kirchlichen Sozijallehre nıcht erwarten, auf ine vielschichtige und 1n die Ikon-
kreten polıtıschen Verhältnisse hıiınabreichende Frage iıne eindeutige ÄAntwort g-
ben Es 1St aber unverkennbar, dafß die NEeEUeEreN kirchlichen Dokumente ine C1I-

weiterte Mitbestimmung keine gravierenden Einwendungen 1im Namen des Eıgen-Wa aı a 3 a © D tumsrechts mehr erheben, w 1e das einzelne Ansprachen Pıus E noch haben82.
Alleın VO Eigentumsrecht als eiınem Naturrecht her äflßt sıch die Mitbestimmungs-
irage sicher nıcht entscheiden?3. War mufß das echt des Eigentümers eıiner Aktie, auf
d1e Unternehmensführung Einflufß nehmen, unbedingt erhalten Jeiben, aber das
bedeutet noch nıcht zwingend eın ausschliefßliches Recht, daß also die Unternehmens-
leitung einz1g und allein VO  } den Aktionären bestellt werden muß ıne ganz andere
Frage 1St CS ob die Gewerkschaften dıe berufenen Vertreter sind, die aktive Teıl-
nahme der Arbeiter den Angelegenheiten des Unternehmens Öördern. Außerdem
esteht kein Zweıifel, da{flß allen Umständen dıe Einheitlichkeit der Unterneh-
1LLLC1L1LS5- und Betriebsleitung gewahrt leiben mu({34

67 4() (55 26, Abschn. 31 01—93
3 Vgl Utz-Groner, Aufbau Un!' Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens (Freiburg/Schw.

Nr. 628; 27266
Dıie Frage, ob das Eigentumsrecht eın natürliches echt 1 iınn e1ines allgemeinen Menschenrechts

sel, äßt sıch sinnvollerweise überhaupt Erst stellen, wenn 19983  3 SCNAUCI umschrieben at, Was INa

„E1igentum“ versteht. 34 Vgl



Neue Entwicklungen ın der kirchlichen Eigentumslehre
Ü

Ine andere Entwicklung 1n der modernen Welt, die VO  } der kirchlichen Soz1ial-
lehre einfach ZUr Kenntniıs MM werden mußß, 1St die zunehmende gesellschaft-
liche Verflechtung („Socializatio“). Das Netz sozialer Beziehungen zwiıischen den Men-
schen wiırd ımmer dichter, und damıiıt mMu der Staat auch ımmer mehr Aufgaben über-
nehmen, die früher privater Eigenvorsorge vorbehalten waren®?°. Dies oilt VOT allem
auch 1MmM Bereich der Sıcherung der wiırtschaftlichen Existenz. Die Sozialversicherungen
entheben den einzelnen weitgehend der Notwendigkeit, für die eigene Zukunft und
für Nottälle des Lebens VOrZUSOrgen. An die Stelle des persönlichen E1gentums b7zw
der Gemeinschaftshilfe durch Famiılie und Nachbarschaft Aaus persönlichem Eigentum
tritt der Anspruch die Sozlilalversicherung. Das Privateigentum 1m ENSCICNH, sachen-
rechtlichen Sınn (etwa SCHL 903 BGB), aut das sich die traditionellen Argumente der
Kirche richten, verliert als ausschließliche Daseinssicherung Bedeutung gegenüber
den VO  - der Gesellschaft gewährleisteten vermöOgenswerten Rechtsansprüchen und
Dienstleistungen?®®. Die Erfahrung hat gezeligt, daß gelegentlich derartige Ansprüche
eıne gyesichertere Zukunftsvorsorge darstellen als eın persönliches Vermögen, das in
Sparguthaben oder einer Lebensversicherungspolice angelegt wurde. Wenn Inan dem-
gegenüber einwendet, da{fß der einzelne adurch 1n i1ne große Abhängigkeit VO  w der
Gemeinschaft und dem Staat gelangt, wırd dabei leicht übersehen, daß das Privat-
eigentum 1M ENSCH, sachenrechtlichen Sınn auch 1Ur gewährleistet wiırd durch die Aat-
ıche Rechtsordnung und da{flß auch dariın der Staat durch seıne Steuergesetzgebung
einen erheblichen Einflufß auszuüben VEIMAS, wesentlich tiefergreifend als in trüheren
Zeıten.

Die CTE kıirchliche Soziallehre hat nıcht den Versuch gemacht, gegenüber derarti-
SCH Entwicklungen die Vergangenheit glorifizieren, 1n der dem sachenrechtlichen
Eıgentum die zentrale Stellung zukam. Sıe erkennt vielmehr A da{f durch die
nehmende Vergesellschaftung zahlreichen Rechtsansprüchen der menschlichen Person
besser Genüge gyeschehen kann als früher87, macht aber zugleich auf die Geftfahren autf-
merksam, die 1n dieser Entwicklung liegen besonders bezüglich des persönlichen rel-
heitsraums des einzelnen. Sıie sieht ine Lösung in einem Ausgleich zwıschen Z7wWwel
Kräften: „Einmal den Kräften, über die die einzelnen Bürger und Gruppen verfügen,
sıch Wahrung des Zusammenhalts des Ganzen selbst bestimmen“, also einer
aktıven Mitarbeit und demokratischen Mıtverantwortung aller be] der Gestaltung die-
Nn gesellschaftlichen und staatlıchen Institutionen: „andererseıits der staatlichen Tätıg-
keit, die die privaten Unternehmungen in geeigneter Weise ordnet und OÖrdert“ 51

In diesem Zusammenhang se1 noch ü darauf hingewiesen, daß die Konzilskonsti-
tution „Gaudıum E: Spes“ unbefangen 1mM Abschnitt über das Privateigentum auch von
„immateriellen Gütern“ spricht, nämlich den beruflichen Fähigkeiten, die heute mehr
als materielle Vermögenswerte die wirtschaftliche Unabhängigkeit des einzelnen g-
währleisten?®®. 1bt INa  w} heute den Kindern doch wenıger iıne „Aussteuer“ mi1t auf
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den Lebensweg als vielmehr ıne gediegene Berufsausbildung. Daß daneben auch Ver-
fügungsmacht über Eıgentum im sachenrechtlichen Sınn seine Bedeutung als nıcht
geringzuschätzende Daseinssicherung behält, wırd ausdrücklich betont40.

Die rage des „Eigentums“ stellt sich heute aber noch auf einem ganz anderen
Feld Im Bereich der internationalen Beziehungen. Hıer hat die Enzyklika „Populo-
TU Progressio“ die traditionellen Prinzıpien der kirchlichen KEıgentumslehre auf diese
NECUE soz1ıale Frage angewandt. „Wenn die Erde dazu da ISt, jedem die Miıttel tür seine
Exıistenz und seinen Fortschritt geben, dann hat jeder Mensch das Recht, auf ihr
das finden, W Aas nötıg hat.“ Dies oilt nicht 1988048  — als Prinzip für die Regelung der
individuellen Vermögensverhältnisse, auch nıcht Ur für die Beziehungen der sozialen
Klassen innerhalb desselben Volkes, sondern auch auf internationaler Ebene MUuU 1N:  a
Ordnung gyefunden werden, die allen ermöglicht, den VO  e} Gott der
Menschheit gyegebenen Gütern teilzuhaben Darum kann der apst VO  w der Entwick-
Jungshilfe als eıner allen Völkern gemeınsam auferlegten sozialethischen Verpflich-
Ctung sprechen, die vernachlässigen Schuld bedeuten WUur  de. Er begründet diese Ver-
pflichtung nıcht AUuUs der Vergangenheıit, da{fß etw2 die ehemaligen Kolonialländer für
begangenes Unrecht Wiedergutmachung eisten müßten, sondern Aaus dem internationa-
len Gemeinwohl, das einen gerechten Ausgleich, gleiche Startchancen tür alle verlangt.
Diese Pflicht wurzelt 1n der natürlichen und übernatürlichen Brüderschaft der Men-
schen, und War 1n dreifacher Hınsicht: 1ın der „Pflicht ZUr Solidarität, Zur Hiılfe, die
die reicheren Völker den Entwicklungsländern eisten mussen; 1ın der Pflicht Zur SOZ12-
len Gerechtigkeit, näamli:;ch 1n der Beseitigung dessen, W 4s den Wıirtschaftsbeziehun-
SCIH zwischen den mächtigen und schwachen Völkern ungesund ist; 1n der Pflicht ZUF
Liebe allen, die 1im Bemühen ine menschlichere Welt für alle besteht, 1in der
alle geben und empfangen sollen, ohne da{fß der Fortschritt der einen eın Hındernis für
die Entwicklung der anderen 1St 4

Mittelbar mit der Eigentumsfrage beschäftigt sıch noch ine andere Stelle 1n
„Populorum Progressio0“, die Aufmerksamkeit, Ja Anstoß Erregt hat Es wird in der
Enzyklika ıne Auffassung zurückgewiesen, die „den Profit als den hauptsächlichen
Motor des wirtschaftlichen Fortschritts betrachtet, den treien Wettbewerb als das
oberste Gesetz der Wiırtschaft, das Privateigentum den Produktionsmitteln als eın
absolutes Recht, ohne Schranken, ohne entsprechende Verpflichtungen der Gesellschaft
gegenüber“ 4 Der Sache nach wırd damıt nıchts Neues ZU Ausdruck gebracht. Die
Kirche hat sıch nıe mit einer neoliberalen ordnungspolitischen Grundkonzeption EeEW2
im Sınn Walter Euckens identifiziert, 1n der dem treien Wettbewerb der Rang e1nes
Ordnungsprinzips zuerkannt wirdi4 Die weniıgen Stellen in den zahlreichen Anspra-
chen Pıus X11 beispielsweise, 1n denen thematisch VO Wettbewerb die Rede 1St, eNt-

Ebd 41 FA
Die scharte Kritik, die Nawroth Ordo-Liberalismus übt, steht zumindest cht 1n ausgesproche-

1C}  3 Gegensatz ZUT oftiziellen kırchliche Sozijallehre. Vgl Egon Edgar Nawroth, Die Sozial- und Wıirt-
schaftsphilosophie des Neoliberalismus (Heidelberg



Neue Ent@iclelunéen ın der kirchlichen Eigentumsiehre
A E EL halten eher Reserven und Warnungen VOTL einer Überschätzung der günstigen Aus-

wirkungen des freien Wettbewerbs als ıne positıve Bejahung der neoliberalen Grund-
konzeption der Wirtschaft.

Man kann das zunächst damıt erklären, daß sıch hier ein „technisches“ Fach-
2

problem der Wirtschaftswissenschaft, nıcht ine sittliche Grundsatzfirage handelt;
da{ß die Kirche siıch also mußs, einer rage Stellung nehmen, dıe
SIFCNS MI nıcht ihre Zuständigkeit fällt Die allgemeinen Aussagen, die
s1e dazu macht, sind 1n sıch ohl unangreifbar.

Andererseıts enthalten kırchliche Verlautbarungen doch auch Anregungen, Hın-
wWeIlSE, Warnungen, die W ar nıcht miıt dem Gewicht der kirchlichen Lehrautorität VOTL-

>  N werden, aber dennoch die Vermutung aufkommen lassen, da{ß das kirchliche
Denken eher 1n ıne andere Rıchtung zielt. Es 1st davon die Rede, allgemeine Normen
ZUT Regulierung gewiısser Preise festzusetzen, SEW1SSE Produktionen sichern und
ZEW1SSE 1mM Autbau befindliche Industrien stutzen45. Es wiırd darauf hingewiesen,
daß auch 1n den hochentwickelten Ländern Mafßnahmen ergriffen werden, dıe
Landwirtschaft mit Zuwendungen stutzen und innerhalb eines yemeinsamen ark-
tes den ungleichen Wettbewerbsbedingungen stehenden Industrien in eLw2 VOI-

gleichbare Chancen schaften46. Solange dabei bloße Anpassungssubventionen
gedacht wird oder ine Dämpfung vorübergehender Preisschwankungen auf den
Rohstofimärkten, wıird INa  } dem Gesagten ohne Schwierigkeit zustiımmen können. In
der Bundesrepublik hat sıch aber in der Agrarpolitik und 1n den Versuchen, die Kohle-
industrie stutzen, auch schon die Gefährlichkeit derartiger Eıingrifte 1n das Markt-
geschehen gzezeıgt. Die Warnungen VOTLT den Gefahren des liberalen Kapitalısmus 1n
„Populorum Progressi0“ wirken darum aller sachlichen Unanfechtbarkeit —_

mindest eın wen1g einselit1g; die schwerwiegenden Gründe nıcht LUr praktischer, SO1N-

dern auch grundsätzlicher Artt: die ür ine Wettbewerbsordnung sprechen, hätten Z
Ausgleich ıne breitere Darlegung verdient gvehabt. Möglicherweise 1St 1n einer moder-
nen Industriegesellschaft iıne „liberal“ konzipierte Wettbewerbsordnung ihrer
Härten ein notwendiges Mittel ZUur Sicherung der sıttlichen Freiheit des Menschen, die
der Kirche sehr Herzen lıegt, ähnlich w1e die parlamentarische Demokratie mi1t
a1l ihren Schwächen heute als das unumgänglıch notwendige Mittel ZUur Sıcherung der
polıtischen Freiheit angesehen werden muß

Allerdings dart dabe1 auch nıcht übersehen werden, daß die iırchlichen Dokumente
siıch die J  N Welt richten und in vielen Entwicklungsländern ıne Wettbewerbs-
wirtschaft sıch ebensowenig verwirklichen ßr WwWI1e ıne parlamentarısche Demokratie
nach westlichem Muster, sondern Ur ZUur Unterdrückung der vielen durch einıge —

nıge Mächtige führen würde.
Nach W 1e€e VOrLr steht jedoch außer Zweifel, dafß die Kirche ıne soz1ialistische Zentral-

verwaltungswirtschaft, 1n der die N: Verfügung über die Produktionsmittel den
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staatlıchen Behörden übertragen wiırd eindeutig ablehnt Die Sıcherung der sittlichen
Freiheit auch wirtschaftlichen Bereich durch 1ne Privateigentumsordnung wird als
unbedingte Notwendigkeit anerkannt47

An der E1ıgentumsfrage wiırd beispielhaft die Wichtigkeit aber auch die Problematik
der kirchlichen Soziallehre deutlich Eınerseıits bestimmt der soziale Rahmen heute
stark das Verhalten des einzelnen, daß 3Ol Vielzahl sıttlicher Fragen hier bereits VOILI-
entschieden wird Die kirchliche Verkündigung kann sich darum nıcht darauf beschrän-
ken,; 1ne Gesinnungsretorm predigen, die dann 1Ur leicht auf das iındiıvıduelleg
Gewiıissen CINSCCHNYT bleibt sondern MUu: auch aut SAl Zuständereform“ dringen,
sıch damıt beschäftigen, WIC die Gesellschaft ZzuL veordnet sein oll allen SIM iINECN-

schenwürdiges Leben ermöglichen In Bezug aut die materiellen Güter ordert die
Gerechtigkeit nıcht NUr, dafß der 1Ne den andern nıcht bestiehlt oder da{fß ıhm

Notlage durch Almosen hılft, sondern 1e] mehr noch, da{fß möglichst allen ein

geordneter Zugang den Guütern eröftnet und die Freiheit weder durch Ausbeutung
noch durch staatlichen Zwang dem Menschen SCHOMMCN wiırd.

Andererseits 31ST zußerst schwierig bestimmen, W as 16 5  ”  ute Gesellschaft A4US-
macht Mıt Allgemeingültigkeit lassen siıch 1Ur äaußerste renzen klar erkennen;
übrigen INUsSsSenN sehr viele geschichtlich wandelbare Verhältnisse berücksichtigt werden
War bedarf der Mensch allen Zeıten Vertügungsrechts über Privat-
m, aber die näheren Ausgestaltungsformen dieses Rechts sind yeschichtlich
wandelbar, jedoch deshalb nıcht willkürlich So stellte schon „Quadragesimo Anno
fest „Wıe die übrigen grundlegenden Bestandstücke des gesellschaftlichen Lebens,
1ST auch das Eıgentum ıcht unwandelbar

Darum äßt sıch keine kirchliche Eigentumslehre formulieren, die völlig VO  3 den
soz10logischen Verhältnissen der betreffenden eıit absieht Je tiefergreifend die gesell-
schaftlichen Strukturwandlungen siınd mehr wiıird auch die Lehre Wandel
unterworftfen sC1inNn Schon VOT zehn Jahren konnte INa  D ohne Schwierigkeit voraussehen
da{fß einzelne konservative Posıtionen, WIC S1C Pıus XX der Eıgentumsirage NOCcCN
VOTEFAE auf die gesellschaftliche Wirklichkeit nıcht mehr voll zutratfen und darum über
UZ oder lang aufgegeben werden müfßfßten Damıt wird die katholische Soziallehre
aber nıcht ZU bloßen Spiegelbild der gesellschaftlichen Wirklichkeit S41 hört nıcht
auf NOrmatiıve Lehre SC1MN dem Sınn, da S16 die gvesellschaftlichen Instiıtutionen
VO christlichen Bıld des Menschen her kritisch beurteilt S1e verliert WIeC SCZEIZT
wurde nıcht ıhre Kontinuiltät eshalb weıl SA autf M6 durch die Zeitverhältnisse -
ders gestellte Frage auch 1ine anders NUAaNCIertfe AÄAntwort oibt icht Aaus Schwäche
oder politischer Taktık geht S ES auf die 11EUCIEN Entwicklungen C11, sondern aus dem
zuversichtlichen Bewudßtsein, daß das, W as ıhr verkündigen aufgetragen IST, auch
tür die moderne Welrt VO  a} Wiıchtigkeit bleibt
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